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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Frühjahr 2022 gaben die Rechtskommissionen beider Räte einer parlamentarischen
Initiative Flach (glp, AG) für ein ausdrückliches Folterverbot im Schweizer Strafrecht
Folge. Folter sei in der Schweiz aktuell nur im Kontext von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit explizit verboten, was zur Umsetzung des
völkerrechtlichen Folterverbots ungenügend sei, stellte der Initiant fest. Die
bestehenden Bestimmungen ahndeten Folter nicht konsequent und effektiv genug und
deckten sich nicht mit der Definition von Folter in der UNO-Antifolterkonvention. Da
Folter dadurch nicht angemessen bestraft werde, laufe die Schweiz Gefahr, «in naher
Zukunft» vom EGMR gerügt zu werden, so Flach in der Begründung seiner Initiative.
Nicht zuletzt schwäche die lückenhafte Gesetzgebung das internationale Engagement
der Schweiz gegen Folter und schade der Glaubwürdigkeit des Landes. Die RK-NR teilte
diese Argumentation mehrheitlich und stimmte der Initiative mit 13 zu 9 Stimmen zu.
Die Minderheit war der Ansicht, dass die geltenden Strafbestimmungen zur Ahndung
von Folterhandlungen ausreichten. Die RK-SR hiess die Initiative einstimmig gut und
erachtete es nun als Aufgabe ihrer Schwesterkommission, «den neuen Straftatbestand
klar abzugrenzen». 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2022
KARIN FRICK

Grundrechte

Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.06.2018
KARIN FRICK
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Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 2

Mit 145 zu 33 Stimmen bei 2 Enthaltungen überwies der Nationalrat in der
Wintersession 2022 die Motion der RK-SR für einen verbesserten Nationalen
Aktionsplan gegen Menschenhandel. Eine Minderheit Addor (svp, VS) hatte die
Ablehnung der Motion beantragt, weil sich die vorberatende RK-NR dagegen
ausgesprochen hatte, die Motion dahingehend auszuweiten, dass sich der neue NAP
zusätzlich auch der illegalen Schleusung von Migrantinnen und Migranten widmen sollte.
Wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärte, sei der neue NAP zwischenzeitlich fertig
erarbeitet und vom EJPD, der KKJPD und der SODK genehmigt worden. Er befinde sich
bei Bund, Kantonen und Gemeinden bereits in Umsetzung, woran auch eine Ablehnung
der Motion nichts mehr ändern würde. 3

MOTION
DATUM: 05.12.2022
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Der Ständerat hatte in der Frühjahrssession 2020 die vom Bundesrat vorgeschlagenen
polizeilichen Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) weitgehend unverändert
übernommen. Damit sollen terroristische Gefährderinnen und Gefährder als letztes
Mittel unter Hausarrest gestellt werden können, auch wenn sie noch minderjährig sind.
Daran entzündete sich nachfolgend eine öffentliche Debatte über die
Rechtsstaatlichkeit solcher Massnahmen. Wer ein Gefährder oder eine Gefährderin ist,
sei nur «äusserst schwammig» definiert, monierte die WOZ, und es sei beängstigend,
«wie sorglos die ParlamentarierInnen mit den Grundrechten umgehen». Weiter lastete
die Zeitung der Kantonskammer «Arbeitsverweigerung» an, weil sie sich nicht mit
diesen grundlegenden Fragen auseinandergesetzt habe. Kritisch ausgefallen ist, wie die
Presse im Mai berichtete, auch ein Rechtsgutachten, das vom Bund und den Kantonen
in Auftrag gegeben worden war. Darin warnte Rechtsprofessor Andreas Donatsch vor
einer Verletzung der EMRK – dass ein Mensch als gefährlich eingestuft werde, genüge
nicht, um ihn einzusperren. Zum selben Schluss kamen sowohl das UNO-
Hochkommissariat für Menschenrechte als auch die Menschenrechtskommissarin des
Europarates, Dunja Mijatović. Man befürchte, «dass die Anwendung dieses Gesetzes zu
erheblichen Verletzungen der Menschen- und Grundrechte führt», zitierte
beispielsweise der «Sonntags-Blick» aus dem Schreiben an den Bundesrat, das fünf
UNO-Sonderberichterstatter unterzeichnet hatten. Die unpräzisen Formulierungen
bzw. das vage Konzept des «potenziellen Terroristen» bereiteten das Feld für
willkürliche Freiheitsentzüge und die vorgesehenen Massnahmen seien so weder mit
der EMRK noch – da zum Teil schon ab 12 Jahren angedacht – mit der UNO-
Kinderrechtskonvention vereinbar, lautete die internationale Schelte.
Europaratskommissarin Mijatović forderte die Schweizer Parlamentarierinnen und
Parlamentarier zudem in einem Brief auf, «ihr Vorhaben zu revidieren», wie «Le
Temps» berichtete.
Die SiK-NR goss unterdessen munter Öl ins Feuer, als sie ungeachtet der Kritik am
bundesrätlichen Entwurf diesen noch verschärfte. In ihrer Sitzung Mitte Mai 2020
ergänzte sie die polizeilichen Massnahmen mit 11 zu 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen um
eine sogenannte gesicherte Unterbringung von Gefährdern (GUG), d.h. eine
Präventivhaft für Personen, die keine Straftat begangen haben, denen der
Nachrichtendienst dies aber zutraut. Sie wolle damit eine vom Nationalrat 2018
angenommene entsprechende Motion 16.3673 umsetzen, war ihrer Medienmitteilung zu
entnehmen. Die Aargauer Zeitung kommentierte diesen Entscheid in Anbetracht der
Debatte um die Rechtsstaatlichkeit des – im Vergleich zur Haft weniger
einschneidenden – Hausarrests als «überraschend». Als Anführer der starken
Minderheit, die sich in der Kommission gegen die Präventivhaft stellte, liessen die
Medien Nationalrat Beat Flach (glp, AG) zu Wort kommen: Ein liberaler Rechtsstaat
müsse andere – auch «verrückt andere» – Meinungen zulassen, denn wenn wir unsere
Grundwerte über Bord würfen, hätten die Terroristen uns «in die Knie gezwungen», so
Flach gegenüber der Aargauer Zeitung. Relativierend äusserte sich in derselben Zeitung
dagegen Kommissionspräsidentin Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU): «Damit man in der
Schweiz als Gefährder eingestuft wird, braucht es mehr als eine extreme
Meinungsäusserung.»
Bevor sich in der Sommersession 2020 der Nationalrat mit dem Geschäft befassen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.06.2020
KARIN FRICK
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wird, sprachen sich in der Presse Vertreterinnen und Vertreter von
Menschenrechtsorganisationen sowie Kinder- und Grundrechtsexperten noch einmal
vehement gegen die umstrittenen Massnahmen aus. Bei der Terrorbekämpfung dürften
die Menschenrechte nicht aussen vor bleiben, forderten sie unisono. Ausserdem habe
die Schweiz mit Genf als «UNO-Menschenrechtshauptstadt» durchaus einen Ruf zu
verlieren, gab eine Vertreterin von Amnesty International gegenüber dem «Corriere del
Ticino» zu bedenken. 4

In der Sommersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT). In der
langen Eintretensdebatte wurden die grundsätzlichen Fragen erörtert, ob die
vorgesehenen Massnahmen mit den Menschenrechten vereinbar seien und ob es sie
überhaupt brauche. Während die Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen und der
Sozialdemokraten beide Fragen entschieden verneinten, zeigte sich die bürgerliche
Ratsseite sowohl von der Notwendigkeit als auch von der Völkerrechtskonformität des
Gesetzes vollkommen überzeugt. GLP-Nationalrätin Katja Christ (glp, BS) beantragte
Nichteintreten, weil die Gesetzesvorlage die Schweiz nicht sicherer mache, sondern
den Rechtsstaat untergrabe. «Rund achtzig Nichtregierungsorganisationen sowie
namhafte Straf- und Völkerrechtler» seien sich darin einig, dass mit den geplanten
Massnahmen «eine Grenze überschritten» werde, nahm Christ auf die mediale
Diskussion im Vorfeld der Ratsdebatte Bezug und warnte pathetisch: «Die Freiheit
stirbt mit Sicherheit». Ins gleiche Horn blies Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp,
ZH), die das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen wollte. Sie forderte, die unklare
Definition des Gefährders müsse überarbeitet werden, «denn weder Sie noch sonst
jemand kann das Gegenteil beweisen, wenn ihr oder ihm vorgeworfen wird, potenziell
gefährlich zu sein.» Gerade die Grundrechte seien «unser stärkstes Schutzschild» im
Kampf gegen den Terrorismus und sie hoffe deshalb, dass die öffentliche Kritik der
Menschenrechtsbeauftragten des Europarats sowie der UNO-Sonderberichterstatter
«in diesem Saal etwas bewegt» habe. Dasselbe postulierte die Sozialdemokratin
Franziska Roth (sp, SO), die ebenfalls einen Rückweisungsantrag stellte. Das Gesetz
gefährde «das, was wir eigentlich vor Terrorismus schützen wollen, und das ist, gelinde
gesagt, Stumpfsinn», polterte sie. Der Bundesrat müsse die vorgeschlagenen
Massnahmen – insbesondere jene, die Kinder und Jugendliche betreffen, was «der
Schweiz nicht würdig» sei – deshalb auf Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung und
mit dem Völkerrecht sowie auf ihre Notwendigkeit prüfen und einen Mitbericht der RK-
NR einfordern. Kommissionssprecher Mauro Tuena (svp, ZH) plädierte dagegen für
Eintreten und gegen die Rückweisungen, denn die Verschärfungen seien angesichts der
terroristischen Bedrohungslage dringend notwendig. «Mit diesen Präventivmassnahmen
können Menschenleben gerettet werden», appellierte er an das Ratsplenum. SVP-
Fraktionssprecher Jean-Luc Addor (svp, VS) erklärte, die Schweiz befinde sich
gegenüber dem Terrorismus in einer «Situation der legitimen Selbstverteidigung» und
dass Kinder von Terrorgruppen benutzt würden, sei «eine traurige Realität». Dass
internationale Menschenrechtsinstitutionen die Schweiz öffentlich kritisiert hatten,
oder in seinen Worten sich «mit mindestens zweifelhafter Legitimität» für
«berechtigt» gehalten hätten, den Volksvertretern eines souveränen Staats «eine
Predigt zu halten» und ihnen zu «erklären», was sie tun dürften und was nicht,
bezeichnete er indes als «einigermassen originell». FDP-Sprecher Rocco Cattaneo (fdp,
TI) hob hervor, dass mit diesem Gesetz die kantonalen und kommunalen Polizeikorps
«endlich» die Möglichkeit erhielten, schnell zu reagieren. Alois Gmür (cvp, SZ) legte die
Position der Mitte-Fraktion so dar, dass es eben «gewisse Opfer» brauche, «wenn man
tatsächlich mehr Sicherheit will», worauf ihm SP-Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) die
rhetorische Frage stellte, ob es dann nicht am sinnvollsten wäre, «dass man alle Männer
von 15 bis 50 Jahren präventiv unter Hausarrest stellen würde, um die Anzahl der
Delikte gegen Leib und Leben auf nahezu null zu reduzieren». Mit vielen Fragen
konfrontiert wurde auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in ihrem Votum die
Notwendigkeit der Vorlage betonte und mehrfach bekräftigte, der Bundesrat habe die
Grundrechtsfragen «vertieft und sorgfältig geprüft». Die international geäusserten
Bedenken teile sie nicht und erachte sie als «unbegründet», erläuterte sie. Es handle
sich dabei um «eine politische Stellungnahme», die aber «rechtlich nicht sehr präzis»
und eher «Ausdruck einer allgemeinen Sorge» gewesen sei.
Nach einem langen, veritablen Schlagabtausch zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager trat der Nationalrat schliesslich mit 107 zu 84 Stimmen bei einer
Enthaltung auf das Geschäft ein. Die beiden Rückweisungsanträge wurden mit 85 zu 106
Stimmen (1 Enthaltung) respektive 85 zu 105 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt. Es
standen sich dabei das links-grün-grünliberale und das bürgerliche Lager jeweils
geschlossen gegenüber. In der Detailberatung brachte das links-grüne Lager etliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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Minderheitsanträge zur Abschwächung der Vorlage ein, die allesamt scheiterten.
Ebenso erfolglos blieb der einzige Änderungsantrag der Kommissionsmehrheit, die
einen neuen Artikel zur sogenannten gesicherten Unterbringung von Gefährdern (GUG)
einbringen wollte. Mit diesem Artikel könnten «klar Leben gerettet werden»,
argumentierte Kommissionssprecher Tuena, während die Kommissionsminderheit um
Beat Flach (glp, AG) betonte, diese Massnahme sei nicht EMRK-konform. Auch nach
Ansicht des Bundesrates gehe eine solche Präventivhaft – im Gegensatz zum Hausarrest
als ultima ratio – «tatsächlich zu weit», weshalb der Bundesrat trotz Bitten der Kantone
ausdrücklich auf die GUG verzichtet habe, wie die Justizministerin ausführte. Mit 113 zu
78 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte der Nationalrat der Minderheit und lehnte die
Präventivhaft ab – dies, weil sich hier zusätzlich zur links-grünen Ratsseite auch die
grosse Mehrheit der FDP-Fraktion sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion zum Nein-
Lager gesellten. Somit nahm die grosse Kammer die inhaltlich unveränderte Vorlage – es
wurden jedoch einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen – in der
Gesamtabstimmung mit 111 zu 86 Stimmen ohne Enthaltungen an. Abgelehnt hatten das
Gesetz die geschlossenen Fraktionen der SP, der Grünen und der Grünliberalen sowie
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander (svp, SZ). 5

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En septembre 2018, le conseiller national Thomas Aeschi (udc, ZG) dépose une motion
intimant la Suisse à ne pas signer le pacte de l'ONU sur les migrations, de teneur
identique à celle déposée par Hannes Germann (udc, SH) au Conseil des États (18.3935).
Dans leur argumentaire, les représentants de l'Union démocratique du centre en
appellent à l'alinéa 4 de l'article 121a de la Constitution fédérale, stipulant que ne peut
être conclu aucun traité international contraire à une gestion autonome de
l'immigration par la Suisse. Juridiquement non contraignant, le pacte de l'ONU sur les
migrations n'appartient pas à la catégorie des traités internationaux, mais contribue
plutôt à l'énonciation de principes d'ordre généraux, supposés guider la conduite des
pays qui y adhèrent. Les représentants de l'Union démocratique du centre craignent
néanmoins que «ce pacte fasse tôt ou tard partie du droit international et prime peut-
être de ce fait la Constitution fédérale». 
Le Conseil fédéral fait connaître son opposition aux motions Aeschi et Germann au
mois de novembre 2018. Selon l'exécutif fédéral, la peur d'une primauté du droit
international sur la Constitution fédérale n'a dans ce cas pas lieu d'être, étant donné
que le texte même du pacte établit que l'application des dispositions proposées doit se
faire en accord avec les spécificités politiques propres à chaque pays. En ce sens, le
gouvernement fédéral n'envisage aucunement d'implémenter, à l'échelle nationale,
l'ensemble des mesures édictées dans le contexte des instances onusiennes. Le Conseil
fédéral insiste néanmoins sur la nécessité d'un cadre de coopération multilatéral pour
une meilleure gestion de la migration, et notamment en ce qui concerne les questions
de migrations irrégulières, de retours, de lutte contre les causes de la migration ou de
respect des droits de l'Homme. 
Le Parlement s'est penché sur les deux motions en question lors de la session
parlementaire d'hiver 2018. 
Le Conseil des États s'est prononcé sur la motion Germann dans le contexte du débat
consacré aux objets 18.4103, 18.4106 et 18.4104, et a en définitive rejeté le texte visant à
contrecarrer la signature du pacte de l'ONU sur les migrations (14 voix pour, 22 contre
et 4 abstentions).
Dans les rangs de la chambre basse, les discussions relatives au pacte migratoire se
sont principalement concentrées sur la motion de la CIP-CN demandant à ce que la
décision d'approbation du pacte en question soit soumise à l'Assemblée fédérale.
L'UDC valaisan Jean-Luc Addor a par ailleurs précisé que si la motion Aeschi n'avait pas
été formellement discutée en commission, une majorité de la CIP-CN avait néanmoins
approuvé, en novembre 2018, une proposition recommandant au Conseil fédéral de
renoncer à la signature du pacte onusien soumis à polémique. Le Conseil national a
toutefois refusé la motion Aeschi (90 voix pour, 104 contre et 1 abstention). 
Les motions Germann et Aeschi sont ainsi liquidées. 6

MOTION
DATUM: 26.09.2018
AUDREY BOVEY

1) Medienmitteilung RK-NR vom 4.2.22; Medienmitteilung RK-SR vom 29.3.22; Pa.Iv. 20.504
2) Erläuternder Bericht zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot; Medienmitteilung BR vom 27.6.18; Blick, CdT,
LT, Lib, NZZ, TG, 28.6.18
3) AB NR, 2022, S. 2157 f.; Bericht RK-NR vom 21.10.22
4) Medienmitteilung SiK-NR vom 19.5.20; WoZ, 12.3.20; AZ, 20.5.20; So-Bli, 31.5.20; TA, 2.6.20; AZ, 9.6.20; WoZ, 11.6.20; CdT,
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13.6.20; LT, 16.6.20; AZ, 17.6.20
5) AB NR, 2020, S. 1099 ff.; AB NR, 2020, S. 1113 ff.; AB NR, 2020, S. 1122 ff.; Blick, 18.6.20; AZ, CdT, LT, NZZ, 19.6.20; CdT, LT,
TA, 20.6.20; WoZ, 25.6.20
6) BO CE, 2018, p. 876 ss.; BO CN, 2018, p. 2012 ss.; BO CN, 2018, p. 2099 ss.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 5


